
Maßgabe der Einwohnerzahl weitergeleitet. Das Nähere be
stimmt ein Gesetz, das der Zustimmung der Länderkammer be
darf.

(6) Von dem Länderanteil am Gesamtaufkommen der Gemein
schaftssteuern fließt den Trägern der Kommunalautonomie ins
gesamt ein von der Landesgesetzgebung zu bestimmender Hun
dertsatz zu. Die Landesgesetzgebung bestimmt im übrigen, ob 
und inwieweit das Aufkommen der Landessteuern den Trägern 
der Kommunalautonomie zufließt.

(7) Den Trägern der Kommunalautonomie ist das Recht einzu
räumen, im Rahmen der Gesetze die Hebesätze der Gewerbe
steuer und der Grundsteuer festzusetzen.

Artikel 117

(1) Das Aufkommen der Landessteuern und der Länderanteil am 
Aufkommen der Einkommens- und der Körperschaftssteuer ste
hen den einzelnen Ländern insofern zu, als die Steuern von den 
Finanzbehörden in ihrem Gebiet vereinnahmt werden (örtliches 
Aufkommen). Durch Gesetz, das der Zustimmung der Länder
kammer bedarf, können nähere Bestimmungen über die Abgren
zung sowie über Art und Umfang der Zerlegung des örtlichen 
Aufkommens getroffen werden. Der Länderanteil am Aufkom
men der Umsatzsteuer steht den einzelnen Ländern nach Maß
gabe ihrer Einwohnerzahl zu.

(2) Durch Gesetz, das der Zustimmung der Länderkammer be
darf, ist sicherzustellen, daß die unterschiedliche Finanzkraft 
der Ländern angemessen ausgeglichen wird; hierbei sind die 
Finanzkraft und der Finanzbedarf der Träger der Kommunalauto
nomie zu berücksichtigen. Das Gesetz kann auch bestimmen, 
daß der Bund aus seinen Mitteln leistungsschwachen Ländern 
Zuweisungen zur ergänzenden Deckung ihres allgemeinen Fi
nanzbedarfs (Ergänzungszuweisungen) gewährt.

Artikel 118

(1) Der Bund und die Länder errichten Finanzverwaltungen.

(2) Zölle und die vom Bund geregelten Verbrauchssteuern ein-
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